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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 23.11.1992

Norm

DSt 1990 ArtV

DSt 1990 §41

Rechtssatz

Wegen Disziplinarvergehen, die vor dem Inkrafttreten des DSt 1990 begangen worden sind, dürfen zwar

Disziplinarstrafen und einstweilige Maßnahmen, die nach den bisherigen Bestimmungen nicht oder nicht in dem

Ausmaß vorgesehen waren, nicht verhängt werden; auf Verfahrenskosten ist aber diese Ausnahmevorschrift nicht

anzuwenden.
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